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RS OGH 1976/11/30 4Ob112/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1976

Norm

ABGB §1491

AZG §1 Abs2 Z8

AZG §10

KollV Angestellten Gast - und Schankgewerbe allg

Rechtssatz

Unterliegt eine Arbeitnehmer als leitender Angestellter nicht dem Geltungsbereich des Kollektivvertrages hinsichtlich

der Regelung der Arbeitszeit, so können zur Vertragsergänzung in der Folge auch die Verfallsbestimmungen des

Kollektivvertrags nicht Anwendung finden.
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